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Jana Werner / Hanjo Hamann1

Juristische Korpuspragmatik – Konferenzbericht

Vom 25. bis 27. April 2013 fand am Freiburger Institute for Advanced Studies (FRIAS) 
unter Leitung von Jun.-Prof. Dr. Friedemann Vogel die interdisziplinäre Tagung „Juristi-
sche Korpuspragmatik: Die Herausforderung des Rechts durch Sprach- und Medientheorie“2 

statt. Mehr als fünfzig Teilnehmer aus verschiedenen Disziplinen (überwiegend Rechts- 
und Sprachwissenschaftler) folgten der Einladung nach Freiburg. Die Vorträge, die sich 
grob unterteilen lassen in Theorie zur Rechtslinguistik (erster Tag), empirische Zugänge 
zu juristischer Semantik (zweiter Tag) und Zusammenführung der Ergebnisse/Ausblick 
(dritter Tag), wurden etwa zur Hälfte von Juristen und Sprachwissenschaftlern gehalten. 
Einig waren sich alle Teilnehmer, dass eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Sprach-
wissenschaftlern und Juristen zu vertiefen sei, da Erkenntnisse der modernen Linguistik 
auch Konsequenzen für das juristische Selbstverständnis hätten: Nicht ein ‚objektiver‘, 
gegebener Textsinn sei mithilfe der Sprache zu finden, sondern vielmehr sei zu fragen, 
mithilfe welcher sprachlichen Handlungen Textsinn konstituiert werde. Leider, muss man 
konstatieren, vertrat unter den Anwesenden letztlich niemand lebendig die gegenteilige 
Auffassung, obgleich immer erklärt und kritisiert wurde, sie sei der hegemoniale Stand-
punkt innerhalb der Rechtswissenschaften.

Theorien zur Rechtslinguistik
Am ersten Konferenztag, der sich überwiegend mit theoretischen Ansätzen befasste, sind 
vor allem die Vorträge von Jäger (Aachen) und Müller-Mall (Berlin) hervorzuheben.
Ludwig Jäger (Aachen) referierte zur „Transkriptivität des Rechts“. Er stellte in seinem 
Vortrag zunächst die einander widerstreitenden Theoriemodelle des Rechtspositivismus 
und des Dekonstruktivismus gegenüber, die jeweils auf verschiedene semantische Ansätze 
zurückgriffen. Der Rechtspositivismus bediene sich der Textsemantik und versuche mit-
tels „semantischer Grenzen“ einen immanenten Textsinn zu erschließen, um einen Norm-
text auf einen konkreten Fall anzuwenden. Der dekonstruktivistische Ansatz hingegen 
fuße auf einer Verfahrenssemantik und besage, dass das Recht im konkreten Rechtsfall 
erst erzeugt wird und „die“ Rechtsnorm daher nicht deontischer Ausgangspunkt, sondern 
höchstens Ergebnis der Auslegungspraxis sei. Jäger bereichert diese Auseinandersetzung 
um einen sehr überzeugenden dritten Ansatz, den er als Transkription bezeichnet. Der 
Vorgang der Transkription beschreibe die Entstehung eines Skripts aus einem Präskript   
(= Urtext bzw. juristisch „Normtext“), wobei das Skript (z.B. das Urteil) die Bedeutung 
des Urtextes lesbar mache, wenn auch nicht mit ihm zusammenfalle. Für die juristische 
(Text-)Arbeit bedeute dies die Entstehung neuer Texte (Kommentare, Urteile etc.), die 
sich auf einen Urtext (Gesetzeswortlaut) beziehen, diesen jedoch ständig verändern, (wei-
ter-)entwickeln und dadurch erst verstehbar machen. Indem diese Weiterentwicklung 

1 Jana Werner arbeit an einem Promotionsprojekt im Bereich der Medien- und Rechtslinguistik. Hanjo 
Hamann ist Gastforscher am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. 

2 Es handelt sich bei den folgenden Ausführungen lediglich um eine Auswahl der gehaltenen Vorträge. 
Eine Übersicht über alle Vorträge, nähere Informationen zur Tagung sowie weiterführende Links unter: 
http://www.korpuspragmatik.de/.
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einen Urtext als Ausgangspunkt zwingend voraussetze, stehe die Transkriptionstheorie 
vermittelnd zwischen den positivistischen und dekonstruktivistischen Ansätzen.
Diesem Vortrag folgte Sabine Müller-Mall (Berlin) mit ihrer These, dass Recht erst im 
Gebrauch bzw. der Anwendung erzeugt werde. Ihrem Vortrag legte sie die Frage zugrun-
de: „Wie wird Präskriptivität zu Normativität und an welchem Zeitpunkt kommt das Recht 
als Recht in die Welt?“ Da die Erzeugung von Recht ihrer Auffassung nach durch Sprache 
geschehe, leite sich die Folgefrage ab „Wie wird in der Sprache Normativität erzeugt?“ Da 
sich mit Hilfe der Sprechakttheorie der Vorgang nicht vom Ergebnis trennen lasse, also der 
Vorgang des Erzeugens nicht vom Erzeugten (Norm), konstatierte Müller-Mall, dass es 
sich bei der Entstehung von Rechtsnormen ähnlich wie der Entstehung von Sprachzeichen 
verhalte: Rechtsnormen entstünden wie Zeichen und hätten zunächst den Charakter von 
sog. Vor-Zeichen. Erst die ständige Wiederholung bzw. gehäufte Anwendung in der sozi-
alen Praxis einer Gemeinschaft mache sie von Vor-Zeichen zu Zeichen bzw. Zeichen mit 
normativem Charakter. Der Prozess der Rechtserzeugung einer geltenden Norm lasse sich 
demnach nur retrospektiv nachvollziehen. Müller-Mall belegte diese These mit dem Bei-
spiel eines Landes, das sich eine neue Verfassung gebe. Diese Verfassung sei zunächst 
nicht mehr als eine Aneinanderreihung von Vor-Zeichen, die erst durch Anwendung und 
Wiederholung in den Rang normativer Zeichen käme. Obgleich analytisch durchaus reiz-
voll, bleibt in einer solchen Sichtweise die (physische) Gewalt der Exekutive unberück-
sichtigt. Recht beruht immer auch auf Macht und eben nicht allein auf sozialer Übung.
Die Ansätze von Jäger und Müller-Mall ließen sich nun womöglich dahingehend frucht-
bar verbinden, dass Rechtsdiskurse nicht nur für sich allein, sondern im Wechselverhältnis 
mit gesellschaftlich-sozialen Laiendiskursen betrachtet werden: Normtexte müssen einen 
Bezug zum gesellschaftlich-sozialen Leben herstellen, sie müssen eine gewisse Kohärenz 
mit den geltenden sozialen Normen aufweisen, wenn sie einen Wirkungszusammenhang 
beanspruchen. Die Etablierung sozialer Normen erfolgt aber im Gegensatz zu rechtlichen 
Normen nicht allein durch gerichtliche Entscheidungen oder Normtexte, sondern vielmehr 
durch z.B. Medienberichterstattung, soziale Praktiken u.ä. Hier schließt sich dann auch 
der Kreis zum Untertitel der Tagung „Die Herausforderung des Rechts durch Sprach- und 
Medientheorie“. Diesen Zusammenhang von sozialen und rechtlichen Normen im Rah-
men der Tagung stärker herauszuarbeiten, wäre wünschenswert gewesen.

Empirie: Das Recht als sprachwissenschaftliches Untersuchungsfeld
Der zweite Tag der Tagung stand unter dem Blickwinkel der Anwendung: Dem 
Wittgenstein’schen Diktum „Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Spra-
che“ (Philosophische Untersuchungen § 43) folgend, begaben sich Wissenschaftler ver-
schiedener Disziplinen in die Weiten und Tiefen der Rechtstexte, um die Bedeutungen von 
Worten im juristischen Kontext mithilfe verschiedener methodischer Zugänge zu ergrün-
den und Wandelphänomene darzustellen.
Dietrich Busse (Düsseldorf) etwa referierte über „frameanalytische Zugänge zur Rechts-
semantik“. Unter einem „frame“ (Wissensrahmen) sei jenes Wissen zu verstehen, welches 
für das adäquate Verständnis eines sprachlichen Ausdrucks notwendig sei und deshalb 
integraler Bestandteil linguistischer Forschung sein müsse. Diese grundlegende Annahme 
untermauerte Busse mit amüsanten Beispielen wie „Warum zögern wir, den Papst einen 
Junggesellen zu nennen?“ Das verstehensrelevante Wissen, welches auch und gerade im 
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Recht eine herausgehobene Rolle spiele, lasse sich mittels Frameanalyse „aufschließen“ 
und sichtbar machen. Dies versuchte Busse, anhand eines abgeschlossenen Projekts zum 
juristischen Begriff Diebstahl vorzuführen; eine weitere Analyse zu den Begriffen „Eigen-
tum“ und „Besitz“ sei aktuell im Sonderforschungsbereich 991 Projekt B 05 „Frame Ana-
lyse von Rechtsbegriffen im Deutschen“ an der Universität Düsseldorf in Vorbereitung.
Janine Luth und Ekkehard Felder (Heidelberg) referierten über „diskurslinguistische 
Zugänge zur Rechtssemantik und Rechtspragmatik“ am Beispiel einer korpusbasierten, 
qualitativen Studie zur Sterbehilfe. Die Referenten begaben sich dabei auf die Suche nach 
„widerstreitenden handlungsleitenden Konzepten“ bzw. „agonalen Zentren“3 in denen sich 
wiederkehrende Grundkonflikte verschiedener Akteure im Diskurs manifestieren. Dies 
analysierten die Referent/innen sowohl für den Medien- als auch für den Rechtsdiskurs und 
arbeiteten für beide Diskursebenen entsprechende „agonale Zentren“ heraus, die in der 
Folge aber bedauerlicherweise nicht aufeinander bezogen wurden. Gerade der Bezug bei-
der Ebenen zueinander und die Beziehungen zwischen sozialen und rechtlichen Normen 
scheinen hier doch – auch im Hinblick auf das Tagungsthema – besonders interessant. 
Hervorzuheben ist unter den empirischen Arbeiten besonders eine Studie zum „Arbeitneh-
merbegriff aus korpuslinguistischer und dogmatischer Perspektive“, welche den Wandel 
des Arbeitnehmerbegriffs in Rechtstexten seit 1954 zum Gegenstand hatte. Ausgehend von 
der Annahme, dass der Begriff „Arbeitnehmer der Schlüssel zur Tür des Arbeitsrechts“ sei, 
(denn wer „Arbeitnehmer“ sei, könne – im Gegensatz zum klassischen Gegenbild des Selb-
ständigen – „Anspruch auf einen arbeitsrechtlichen Schutz geltend machen“) gingen Frie-
demann Vogel (Freiburg) und Stephan Pötters (Bonn) der Frage nach, ob es „in einer 
zunehmend technisierten und globalisierten Arbeitswelt noch typische ‚Arbeitnehmer’ und 
typische ‚Selbständige’“ gebe. Anhand von etwa 9.000 ober- und höchstgerichtlichen Ent-
scheidungen im Zeitraum 1954-2012 rekonstruierte Vogel mittels korpusgestützter, semi-
automatischer Methoden die wichtigsten Grundsätze der arbeitsgerichtlichen Dogmatik 
zum Arbeitnehmerbegriff. Dadurch gelang es ihm, ohne spezifische Einarbeitung in arbeits-
rechtliche Zusammenhänge allein mittels quantitativer, korpusbasierter Analyse den Wan-
del des Arbeitnehmerbegriffs im Recht archäologisch herauszuarbeiten. Die Kritik einer 
Sprachwissenschaftlerin, die Linguistik solle sich darauf besinnen was sie auszeichne: qua-
litative, hermeneutisch-interpretative Textanalyse und nicht bloßes Auszählen von Häufig-
keiten wurde daher auch von anderen Tagungsteilnehmern zurückgewiesen.
Anschließend erläuterte Stephen C. Mouritsen (New York) die Verwendung korpuslingu-
istischer Methoden in der Rechtsprechung der USA. Ausgangspunkt dafür seien die US-
amerikanischen Regeln zur Interpretation von Gesetzen (canons of interpretation), nach 
denen die Bedeutung einer Vorschrift nach Maßgabe des gewöhnlichen Sprachgebrauchs 
(plain/ordinary meaning) zu ermitteln sei. Zu dessen Feststellung habe die Rechtspre-
chung bisher durchweg auf Wörterbücher zurückgegriffen, wie etwa das Oberste Bundes-

3 Unter agonalen Zentren verstehen Felder/Luth „ein sich in Sprachspielen manifestierender Wettkampf 
um strittige Akzeptanz von Ereignisdeutungen, Handlungsoptionen, Geltungsansprüchen, Orientie-
rungswissen und Werten in Gesellschaften […]. Im Fokus der Aufmerksamkeit stehen kompetitive 
Sprachspiele zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Diskursakteuren. Somit werden gleichsam Dis-
kurse als Orientierungsrahmen geformt und zentrale Variablen in der Aushandlungspraxis je neu justiert 
und modifiziert. Agonale Zentren haben also nichts Statisches, sondern sind im Gegenteil stets dem 
diskursiven Aushandlungsprozess ausgesetzt.“ Siehe: http://www.gs.uni-heidelberg.de/md/neuphil/gs/
sprache02/projekte/beitrag_ivg-akten-warschau-22-02-2011-imprimatur.pdf (Stand 22.5.2013).
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gericht in seinem vieldiskutierten Urteil von 1998 gegen Frank Muscarello. Zu Recht sei 
diese Entscheidung heftig kritisiert worden, da Wörterbücher stets nur den möglichen, 
nicht aber den tatsächlichen Sprachgebrauch verbürgten. Deshalb zeichne sich in Schlüs-
selfällen der letzten Jahre die Tendenz ab, den tatsächlichen Sprachgebrauch zunehmend 
anhand von allgemeinsprachlichen Korpora festzustellen (z.B. mittels COCA, des Corpus 
of Contemporary American English). Langfristig, betonte Mouritsen, sei dies ein Beitrag 
zur Entwicklung „willkürfreier Auslegungsregeln“ (non-arbitrary interpretive regime). 

Schließlich beschäftigte sich Hans Kudlich (Erlangen) mittels korpusbasierter Frequenz-
analyse mit dem Begriff Gerechtigkeit in Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH). 
Seine Ausgangsbasis war die Annahme, dass Gerechtigkeit zwar die vermeintlich zentrale 
Größe im Recht, allerdings semantisch nur sehr schwer zu fassen sei. Die zentralen Ergeb-
nisse seiner Studie seien folgendermaßen zusammengefasst: „Gerechtigkeit und Gleich-
heit“ würden sehr häufig zusammen genannt und „Gerechtigkeit“ werde oft formelhaft 
(„mit Gerechtigkeit (un)vereinbar“) oder illustrierend verwandt, selten aber argumentativ. 
Zudem sei die Verwendung im Straf- wie im Zivilrecht auf „große Fragen und große Fäl-
le“ beschränkt. Dem Vortrag folgte eine angeregte Diskussion darüber, welche Aussage-
kraft eine Korpusuntersuchung mit Blick auf eine einzige Begriffsform (hier das Substan-
tiv „Gerechtigkeit“ im Nominativ Singular) habe. Kritik an dieser Beschränkung wurde 
sowohl von sprachwissenschaftlichen als auch juristischen Kollegen vorgebracht. Dem 
gegenüber meinten andere, ebenso aus beiden Disziplinen, es handele sich um eine legiti-
me Beschränkung und einen aussagekräftigen Ausgangspunkt für die Forschung.

Ausblick
Zum Abschluss der Tagung diskutierten Ralph Christensen (Heidelberger Gruppe der 
Rechtslinguistik), Ekkehard Felder (Heidelberg), Hans Kudlich (Erlangen) und Johannes 
Weichert (Geschäftsführer des juristischen Datenbankbetreibers juris GmbH) über „Pers-
pektiven einer juristischen Korpuspragmatik“. Die Impulsfrage „Wird der Richter zum 
Mund des Computers?“ blieb aufgrund der knappen verfügbaren Zeit weitgehend außen 
vor. Die Debatte konzentrierte sich im Wesentlichen auf den Zugang aller Menschen zu 
rechtlichen Texten im demokratischen Rechtsstaat. Auf Nachfrage erklärte Weichert, dass 
ein privater Zugang zu den Datenbanken von juris mindestens 100 Euro monatlich koste. 
Dem entgegnete Jäger aus dem Publikum, Rechtstexte stellten einen „nicht unerheblichen 
Teil des kulturellen Gedächtnisses“ dar, weshalb ihre ökonomische Verwertung kritisch zu 
bewerten sei. Nicht zuletzt behindere bzw. erschwere eine ökonomische Inwertsetzung 
juristischer Texte die wissenschaftliche Arbeit. Das von Christensen betonte demokrati-
sche Grundanliegen der Korpuslinguistik erfordere deshalb die Erstellung eines deutschen 
– oder gar europäischen – Rechtskorpus. Ein erster Schritt hierzu könnte das „Juristische 
Referenzkorpus (JuReKo)“ sein, das derzeit unter der Leitung von Friedemann Vogel in 
Freiburg aufgebaut wird (www.jureko.de).
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